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Europawahl 2024
Wahltag:
SONNTAG, 9. JUNI 2024
in der Zeit von 8.00 bis 14.00 Uhr
im Turnsaal der Volksschule 
Windhaag bei Perg,
Enzmilnerplatz 2

Achtung: zur Stimmabgabe im 
Wahllokal ist unbedingt die Vorlage 
eines amtlichen Lichtbildausweises 
notwendig!

Wer ist wahlberechtigt?
Zur Teilnahme an der Europawahl 
(aktives Wahlrecht) sind Sie berechtigt, 
wenn Sie: 

 • spätestens am Tag der Wahl 
(09.06.2024) das 16. Lebensjahr voll-
enden, d.h. spätestens an diesem Tag 
Ihren 16. Geburtstag feiern,

 • ÖsterreicherIn, UnionsbürgerIn mit 
Hauptwohnsitz in Österreich, oder 
AuslandsösterreicherIn sind,

 • am Stichtag (26. März 2024) in der 
Europawählerevidenz einer österrei-
chischen Gemeinde eingetragen sind 
und 

 • kein Wahlausschließungsgrund im 
Zusammenhang mit einer gericht-
lichen Verurteilung vorliegt.

Amtliche Wahlinformation:
Wir möchten seitens der Gemeinde 
unsere Bürgerinnen und Bürger bei 
der bevorstehenden EU-Wahl optimal 
unterstützen. Deshalb werden wir Ihnen 
in den nächsten Tagen eine „Amtliche 
Wahlinformation – Europawahl 2024“ 
zustellen.

 Achten Sie daher bei all der Papierflut, 
die anlässlich der Wahl bundesweit 
verschickt wird, besonders auf unsere 
Mitteilung (siehe Abbildung rechts). 
Diese ist mit Ihrem Namen personalisiert 
und beinhaltet einen Zahlencode für 
die Beantragung einer Wahlkarte im 
Internet, einen schriftlichen Wahlkar-
tenantrag mit Rücksendekuvert sowie 
einen Strich-Code für die schnellere 
Abwicklung bei der Wahl selbst. 

Zur Wahl am 9. Juni bringen Sie  
den personalisierten Abschnitt und 
einen amtlichen Lichtbildausweis in 
das Wahllokal mit.

Werden Sie am Wahltag nicht in Ihrem 
Wahllokal wählen können, dann bean-
tragen Sie am besten eine Wahlkarte 
für die Briefwahl. Nutzen Sie dafür bitte 
das Service, wie in unserer „Amtlichen 
Wahlinformation“ beschrieben.

Drei Möglichkeiten für  
die Ausstellung einer 
Wahlkarte:

 • persönlich in der Gemeinde (amtl. 
Lichtbildausweis notwendig)

 • schriftlich mit der beiliegenden per-
sonalisierten Anforderungskarte mit 
Rücksendekuvert

 • elektronisch im Internet
Mit dem personalisierten Code auf un-
serer Wählerverständigungskarte in der 
„Amtlichen Wahlinformation“ können 
Sie ab Erhalt rund um die Uhr auf  
www.meinewahlkarte.at Ihre  
Wahlkarte beantragen.

DIE AUSSTELLUNG DER WAHLKAR-
TEN WIRD VORAUSSICHTLICH AB 
16. MAI 2024 ERFOLGEN.

Unsere Tipps:
 • Beantragen Sie Ihre Wahlkarte  
möglichst frühzeitig!

 • Wahlkarten können nicht per Telefon 
beantragt werden.

 • Der letztmögliche Zeitpunkt für  
Anträge (schriftlich und online) ist der 
7. Juni bis 12.00 Uhr.

 • Eine persönliche Übergabe Ihrer 
Wahlkarte an eine andere Person 
ohne schriftliche Vollmacht ist  
NICHT ZULÄSSIG. Je nach Antragsart 
erfolgt die Zustellung zumeist mittels 
eingeschriebener Briefsendung auf 
Ihre angegebene Zustelladresse.

Die Wahlkarte muss spätestens am  
09. Juni 2024, 17.00 Uhr, bei der zustän-
digen Bezirkswahlbehörde einlangen. 
Sie haben weiters die Möglichkeit, 
die Wahlkarte am Wahltag bei jedem 
geöffneten Wahllokal, oder bei jeder 
Bezirkswahlbehörde abzugeben.

Bei Fragen steht Ihnen das Team vom 
Bürgerservice der Gemeinde Windhaag 
bei Perg unter 07264/4255 gerne zur 
Verfügung.
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ID AUSTRIA
Bitte um Terminvereinbarung im Gemeindeamt (Bürgerservice) unter 07264/4255, wenn Sie auf die ID-Austria umstellen 
möchten bzw. Unterstützung benötigen.
Nähere Informationen finden Sie auch unter https://www.oesterreich.gv.at/id-austria.html

Anleitung:
SIE HATTEN NOCH KEINE HANDY SIGNATUR

 • Die App „Digitales Amt“ am Handy installieren. Stellen 
Sie sicher, dass die Fingerabdruck-Funktion bzw. Ge-
sichts-/Iriserkennung auf Ihrem Handy aktiviert ist. 

 • Mit dem Ausweis (Reisepass, Personalausweis oder 
Führerschein in Verbindung mit Staatsbürgerschafts-
nachweis), Ihrem Smartphone und einem Passfoto (nicht 
älter als 6 Monate) ins Gemeindeamt gehen.

 • Beim Termin im Gemeindeamt führt die Mitarbeiterin 
den behördlichen Teil der Registrierung mit Ihnen durch. 

SIE BEANTRAGEN IN KÜRZE EINEN NEUEN REISEPASS
 • Sie können die ID Austria automatisch erhalten! 
Die Passbehörde bietet Ihnen an, den behördlichen Teil 
des ID Austria Registrierungsprozesses direkt durchzu-
führen. Sie können aber auch darauf verzichten. 

Für nähere Informationen stehen Ihnen die Mitarbeiterinnen im Bürgerservice gerne zur Verfügung.

REISEPASS
Kontrollieren Sie rechtzeitig vor Urlaubsantritt, ob Ihr Reisepass noch gültig ist. Die Antragstellung kann im Gemeindeamt 
oder bei der Bezirkshauptmannschaft erfolgen. Der Antrag muss persönlich eingebracht werden.

ERFORDERLICHE UNTERLAGEN FÜR VOLLJÄHRIGE 
PERSONEN: 

 • Alter Reisepass vorhanden: 
 → Alter Reisepass (nicht mehr als fünf Jahre abgelaufen)
 → Ein Passbild nicht älter als sechs Monate 
 → Gegebenenfalls zusätzliche Unterlagen 

 • Kein Reisepass, kein Personalausweis vorhanden: 
 → Amtlicher Lichtbildausweis 
 → Geburtsurkunde 
 → Staatsbürgerschaftsnachweis 
 → Heiratsurkunde (wenn sich der Name geändert hat)
 → Ein Passbild nicht älter als sechs Monate 
 → Gegebenenfalls zusätzliche Unterlagen

ERFORDERLICHE UNTERLAGEN FÜR MINDERJÄHRIGE 
PERSONEN: 

 • Alter Reisepass der minderjährigen Person vorhan-
den: 

 → Amtlicher Lichtbildausweis des Antragstellers (in der 
Regel Mutter/Vater) 

 → Alter Reisepass der minderjährigen Person (nicht 
mehr als fünf Jahre abgelaufen) 

 → Ein Passbild nicht älter als sechs Monate
 → Nachweis der Vertretungsbefugnis 
 → Gegebenenfalls zusätzliche Unterlagen

 • Kein Reisepass, kein Personalausweis der minderjäh-
rigen Person vorhanden:

 → Amtlicher Lichtbildausweis des Antragstellers (in der 
Regel Mutter/Vater)

 → Geburtsurkunde der minderjährigen Person
 → Staatsbürgerschaftsnachweis der minderjährigen 

Person
 → Ein Passbild nicht älter als sechs Monate
 → Nachweis der Vertretungsbefugnis 
 → Gegebenenfalls zusätzliche Unterlagen

Nähere Informationen erhalten Sie im Gemeindeamt/Bürgerservice. 
Bei Antragstellung werden Sie ersucht einen Termin im Bürgerservice (07264/4255) zu vereinbaren.
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HUNDESACHKUNDE-
KURS

 Mittwoch, 26. Juni 2024 
 Mittwoch, 03. Juli 2024 
(beide Termine müssen zusammen-
hängend gebucht werden)

ORT
Vereinsheim Perg

UHRZEIT
jeweils um 18:30 Uhr

ANMELDUNG UND INFO
www.hundeschuleperg.at
0650/415 03 44 oder
info@hundeschuleperg.at

EINKAUFSGUTSCHEIN „WINDHAAGER 10ER“
Aufgrund der Schließung des Schalters 
der Raiff eisenbank Perg, Bankstelle 
Windhaag mit 30. Juni 2024, wird es 
ab 01. Juli 2024 möglich sein, die Ein-
kaufsgutscheine „Windhaager 10er“ 
im Gemeindeamt Windhaag bei Perg 
zu erwerben.

Die Gutscheine werden zu den 
gewohnten Parteienverkehrszeiten 
gegen Barzahlung erhältlich sein.

 BAUVERHAND-  
 LUNGSTERMINE 

 • Dienstag, 18. Juni 2024 
 • Dienstag, 16. Juli 2024 

Telefonische 
Terminvereinbarungen 
bei VB Gerald RIEGLER 
Tel. +43 7264/4255-13

DER AKTUELLE
SELBSTSCHUTZTIPP

Gute Vorbereitung ist die halbe Miete:

• Achten Sie stets auf den ordnungsgemäßen Aufbau und sichern 
Sie den Stand des Grillers auf nicht brennbarem Untergrund

• Kontrollieren Sie bei Gasgrillern, dass der Gasanschluss richtig 
befestigt wurde und alle Zubehörteile gewartet sind bzw. la-
gern Sie Gasflaschen niemals in der Sonne

• Halten Sie genügend Abstand zu brennbaren Gegenständen
• Halten Sie für den Fall eines Unfalls oder Missgeschicks einen 

Feuerlöscher oder einen Eimer Sand bereit
• Windrichtung wegen Funkenflug und Rauchentwicklung beach-

ten

Sicheres Grillen:

• Schützen Sie sich mit einer Grillschürze
• Löschen Sie Gasgrillerflammen oder brennendes Fett keinesfalls 

mit Wasser
• Halten Sie Kinder und Tiere vom Griller fern
• Verwenden Sie zum Entzünden der Holzkohle ausschließlich 

geprüfte Grillanzünder - auf keinen Fall Benzin oder Spiritus
• Benutzen Sie Grillhandschuhe
• Verwenden Sie das richtige Zubehör, z.B. eine langstielige Grill-

zange mit hitzeisolierten Griffen
• Wenn Sie mit dem Grillen fertig sind, legen Sie den Deckel auf 

den Holzkohlegriller und schließen Sie alle Lüftungen. Beim 
Gasgriller schalten Sie zunächst das Gas an der Flasche ab, da-
nach die Brenner aus

• Bei einem Holzkohlegrill die Asche oder Kohlereste erst nach 
vollständiger Verbrennung und Abkühlung des Grillgeräts ent-
sorgen

   Falls es doch zu einer Brandwunde kommt: Unter fließendes, lauwar-
mes Wasser halten (ca. 20°) und steril abdecken!

Selbstschutz ist der beste Schutz beim: 

GRILLEN

        Mehr Informationen erhalten Sie unter:

Oberösterreichischer Zivilschutz 
Petzoldstraße 41, 4020 Linz
Telefon: 0732 65 24 36
E-Mail: office@zivilschutz-ooe.at
www.zivilschutz-ooe.at

Sobald das Wetter frühlingshaft wird, gibt es für viele nichts Schöneres, als würzige Köstlichkeiten vom Rost 
zu genießen. Doch beim Grillen lauern einige Gefahren. Damit der Grillspaß nicht mit einem Besuch beim Arzt 
oder im Krankenhaus endet, sollten Sie die unten stehenden Selbstschutzmaßnahmen ergreifen.

Gerald Riegler 
riegler@windhaag-perg.at

Sicherheitsbeauftragter 
der Gemeinde Windhaag bei Perg

Al. Georg Dolzer



www.windhaag-perg.at

EINLADUNG ZUR

Eröffnungsfeier des Priorates
 Samstag, 25. Mai 2024 

 im„Klostergarten“ 

Für das leibliche Wohl ist mit Imbissen und Getränken gesorgt, jedoch während 
der Festansprachen und des Zapfenstreichs kein Ausschank!

 17.00 - 19.00 Uhr Tag der offenen Tür im gesamten Areal
 19.00 - 20.15 Uhr Festansprachen und Segnung
 20.30 Uhr Großer Österreichischer Zapfenstreich 
  mit der Bürgerkorpskapelle und der Bürgergarde 
  anschließend musikalischer Ausklang 
  mit Live-Band „Cawa“. 

Fotoausstellung im Sitzungssaal

Impressum:  Herausgeber, Medieninhaber und Verleger: Gemeinde Windhaag bei Perg, Eva-Magdalena-Straße 7, 4322 Windhaag bei Perg,  
UID-Nr.: ATU23433808 DVR.-Nr.: 066940; Tel.: +43 7264/4255, E-Mail: gemeinde@windhaag-perg.at, www.windhaag-perg.at

 Montag, 24. Juni 2024 

Beiträge für die nächste Ausgabe an  
riegler@windhaag-perg.at

Wir bedanken uns schon jetzt  
recht herzlich für die Einhaltung 
der Abgabefrist und wünschen  
Ihnen einen schönen Frühling!

Das Redaktionsteam!

Redaktionsschluss 
nächste Ausgabe

Gemeinde Windhaag bei Perg 
Eva-Magdalena-Straße 7, 4322 Windhaag bei Perg
Tel.: 07264/4255, E-Mail: gemeinde@windhaag-perg.at

PARTEIENVERKEHR 
Montag: 8.00 bis 12.00 und 14.00 bis 18.00
Dienstag bis Freitag: 8.00 bis 12.00
Außerhalb der Parteienverkehrszeiten ersuchen wir Sie um telefonische 
Terminvereinbarung.

POSTSERVICEZEITEN
Montag: 8.00 bis 12.00 und 14.00 bis 18.00
Dienstag bis Freitag: 8.00 bis 12.00

AMTLICHE MITTEILUNGEN
Für den Inhalt: Bürgermeisterin Bettina Bernhart und Amtsleiter Georg Dolzer
Layout: Gerald Riegler, Konzept: NEUDESIGN GmbH
Datenschutzbeauftragter: Fa. GEMDAT OÖ GmbH & Co KG,  
Schiffmannstraße 4, 4020 Linz, 0732/369930, dsgvo@gemdat.at

 KEIN DIENSTBETRIEB 

Wir weisen darauf hin, dass aufgrund einer 
Fortbildung der Gemeindebediensteten das 
Gemeindeamt (mit Postpartner) am

 • DIENSTAG, 21. MAI 2024 

geschlossen ist.

Des Weiteren wird am

 • FREITAG, 31. MAI 2024 

von 08.00 bis 12.00 Uhr im Gemeindeamt ein 
Journaldienst eingerichtet. 
Der Post-Partner, der Bauhof und der Kin-
dergarten sind an diesem Tag geschlossen.

Aufgrund einer Bildungsfahrt der Gemeinde-
bediensteten ist am

 • MITTWOCH, 12. JUNI 2024 

das Gemeindeamt (mit Postpartner), der 
Bauhof und der Kindergarten geschlossen. 
Es erfolgt an diesem Tag kein Parteienver-
kehr.

Vielen Dank für Ihr Verständnis!


